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VERFAHRENSVERMERKETEIL B: TEXTFESTSETZUNGEN

TEIL A: PLANZEICHNUNG
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Maßstab M 1 : 1000   (im Original)

LEGENDE

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Urbanes Gebiet

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

        0,8 GRZ (Grundflächenzahl)

     I / II / V / etc. maximale Anzahl an Vollgeschossen

3. Bauweise, Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

       a / o abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) / offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

  Nutzungsschablone

1 Baugebiet
2 Grundflächenzahl (GRZ)
3 Bauweise
4 maximale Anzahl an Vollgeschossen

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung "Fuß- und Radweg"

Straßenbegrenzungslinie

Ein- und Ausfahrtsbereiche

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

1 2

3 4

5. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Straßenbegleitgrün"

6. Anpflanzen und Erhalt von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Baumstandort zur Anpflanzung und Erhalt (nicht eingemessen)
Standort kann in der Umsetzung variieren

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Altlastenverdachtsflächen mit Kennzeichnung

I. FESTSETZUNGEN gem. § 9 Abs. 1  BauGB und BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Es werden Urbane Gebiete (MU1 - MU5) gem. § 6a BauNVO festgsesetzt.

Allgemein zulässig sind gem. § 6a Abs. 2 BauNVO:
1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude
3. Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes
4. Sonstige Gewerbebetriebe
5.  Anlagen für Verwaltungen, sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Allgemein zulässig sind gem. § 6a Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO
1. Einzelhandelsbetriebe mit jeweils weniger als 800qm Verkausfläche.
    Folgende Sortimente sind zulässig (gem. der St. Ingberter Sortimentsliste):
    - nicht zentrenrelevante Sortimente, ohne Beschränkung,

       - zentrenrelevante und nahversorgungsrelevante Sortimente bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von
insgesamt 400 qm zur wohnortnahen Versorgung.

Unzulässig sind gem. § 1 Abs. 6 und 9 BauNVO i.V.m. § 6a Abs. 2 und 3 BauNVO:
1.  Tankstellen
2. Vergnügungsstätten der Kategorie A und B der Vergnügungsstättenkonzeption der Stadt St. Ingbert
3. Bordelle, bordellähnliche Betriebe sowie Wohnungsprostitution

2 Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

2.1 Grundflächenzahl gem. § 19 BauNVO

    Die Obergrenze der Grundflächenzahl (GRZ) wird mit 0,8 festgesetzt.

2.2 Höhe baulicher Anlagen gem. § 20 BauNVO

Die Zahl der Vollgeschosse wird als Höchstmaß (s. Nutzungsschablone) festgesetzt. Geschosse unterhalb der
Geländeoberfläche sind nicht auf die Zahl der Vollgeschosse anzurechnen. Eine Ausbildung von
Dachgeschossen, Staffelgeschossen, o.ä. oberhalb der festgesetzten Höchstmaße der Vollgeschosse ist nicht
zulässig.

3.  Bauweise gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

    Gem. § 22 Abs. 2 BauNVO wird im MU1 eine offene Bauweise festgesetzt.

Gem. § 22 Abs. 4 BauNVO wird in den MU2 - MU5 eine abweichende Bauweise festgesetzt, die dadurch
definiert ist, dass sowohl Gebäude mit einer Länge von unter als auch über 50m zulässig sind, als auch
Gebäude mit und ohne seitlichen Grenzabstand gebaut werden dürfen. Die Vorgaben des Landesrechts (§ 7
LBO) und der nach § 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzten Baugrenzen sind zu beachten.

4.  Überbaubare Grundstücksfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

    Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO werden die überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen festgesetzt. Ein
Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden, wenn der Gebäudeteil nach
Landesrecht (§ 7 LBO) in den Abstandsflächen errichtet werden darf.

5.  Stellplätze und Nebenanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

     Stellplätze sind gem. § 12 Abs. 1 BauNVO in den MU sowohl innerhalb als auch außerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen zulässig. Gem. § 12 Abs. 6 BauNVO sind Garagen und Carports in den MU nur innerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sind in den MU gem. § 14 Abs. 1 BauNVO nur innerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen zulässig.

6.   Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Es wird eine öffentliche Verkehrsfläche einschl. Straßenbegrenzungslinie festgesetzt.

Es werden zwei Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung "Fuß- und Radweg" einschl.
Straßenbegrenzungslinie festgesetzt.

I.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB ist im Bereich der Öffentlichen Grünfläche "Straßenbegleitgrün" sowie der
angrenzend festgesetzten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung "Fuß- und Radweg" maximal eine
Ein- und Ausfahrt in das MU1 mit einer Breite von 5m zulässig.

Für die MU2 - MU5 werden zwei Ein- und Ausfahrtsbereiche festgesetzt (s. Planeintrag).

Im Bereich des MU3, des westlichen MU2 sowie des MU6 werden Bereiche festgesetzt, in denen keine Ein-
und Ausfahrten zulässig sind (s. Planeintrag).

7. Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Es werden Öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Straßenbegleitgrün" festgesetzt. I.v.m.  der
Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB ist eine Durchwegung der östlichen Grünfläche in Zusammenhang
mit maximal einer Ein- und Ausfahrt mit einer Breite von 5m zulässig.

8. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Folgende nicht verortete Maßnahmen werden im Bebauungsplan festgesetzt:
M1: Vor Fällung von Bäumen (mit einem Brusthöhendurchmesser von mehr als 50 cm ) und Abriss von

Gebäuden sind diese von einem Fachgutachter auf Besiedelung von Vögeln und Fledermäusen zu
untersuchen. Bei positiver Feststellung sind fachgerechte Maßnahmen (Bauzeitenplan,
Umweltbaubegleitung, Anbringen von Nist- und Quartierhilfen etc.) mit der Unteren Naturschutzbehörde
abzustimmen.

M2: PKW Stellplätze sind mit versickerungsfähigen Materialien zu befestigen (z.B. Rasengittersteine,
Schotterrasen, breitfugiges Pflaster, etc.)

M3: Zur Außenbeleuchtung sind ausschließlich Leuchten mit optimierter Lichtlenkung in voll abgeschirmter
Ausführung und mit gelblichem Farbspektrum einzusetzen.

M4: Bei der Neuerrichtung von Einfriedungen und Einzäunungen ist ein Abstand von ca. 10 - 15 cm zur
Bodenkante vorzunehmen

M5: Anlagen und sonstige Einrichtungen für die Rückhaltung, Versickerung, Fortleitung und Behandlung von
Niederschlagswasser sind innerhalb des Geltungsbereiches zulässig. Das anfallende
Niederschlagswasser ist wenn möglich dem natürlichen Kreislauf zuzuführen. Dies ist vorrangig über
eine Versickerung auf den unversiegelten Flächen zu organisieren. Die Vorgaben der
Wasserschutzgebietsverordnung des Wasserschutzgebietes C45 "St Ingbert" sind zu beachten.

9. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Es wird festgesetzt, dass die nicht überbauten Grundstücksflächen zu begrünen (möglichst blütenreiche
Saatenmischung z.B. RSM 2.4) und gärtnerisch mit Pflanzen (Gehölze. Stauden, Gräser, etc.) zu gestalten
sind. Großflächig mit Steinen bedeckte Flächen, auf denen hauptsächlich Steine zur Gestaltung verwendet
werden und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (Schottergärten), sind im Bereich o.g. Flächen
nicht zulässig.
Im MU sind je 300m² angefangener überbauter Grundstücksfläche ein Laubbaum I. oder II. Ordnung (z.B.
Rotbuche, Esche, Edelkastanie, Hainbuche, etc.) oder vier Sträucher (Hasel, Roter Hartriegel, Liguster, etc.) zu
pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Entlang der westlichen Geltungsbereichsgrenze sowie der öffentlichen Grünflächen sind in Anlehnung an die
beispielhaft eingetragenen Bäume zur Anpflanzung und zum Erhalt Bäume gem. GALK-Liste  in regelmäßigen
Abständen, mindestens aber 6 Stück pro lfd. 100 Meter, zu pflanzen.
Flachdächer und flach geneigte Dächer (bis 15 Grad Dachneigung) der Hauptgebäude sind zu begrünen. Die
Dachflächen der Garagen, Carports und Nebengebäude sind grundsätzlich zu begrünen. Technisch begründete
Ausnahmen (z.B. für Lüftungsanlagen, Anlagen für solare Strahlungsenergie, etc.) sind zulässig. Die Begrünung
ist dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Bei der Dachbegrünung ist ein
Begrünungssystem zu wählen, welches das dauerhafte und vitale Wachstum der Bepflanzung auch während
länger andauernder Hitze/Trockenperioden gewährleistet.
Bei allen Anpflanzungen innerhalb des Geltungsbereiches sind einhemische, standortgerechte Pflanzen (vgl.
Pflanzliste in der Begründung) zu wählen.

10. Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Bäume, die nicht unmittelbar von einer Baumaßnahme betroffen sind und einen guten Gesundheitszustand
aufweisen, sind nach Möglichkeit zu erhalten. Für abgängige Gehölze sind Neupflanzungen vorzusehen.

II FESTSETZUNG gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Die unter I.1. festgesetzten Nutzungen sind im Bereich der Altlastenverdachtsflächen gem. § 9 Abs. 2 BauGB
erst zulässig, wenn eine Gefährdung empfindlicher Nutzungen auszuschließen ist, der Verdacht gutachterlich
durch einen nach § 18 BBodSchG zugelassenen Sachverständigen ausgeräumt wurde, oder eine mit dem LUA
abgestimmte Bodensanierungsmaßnahme erfolgreich stattgefunden hat.

III KENNZEICHNUNGEN gem. § 9 Abs. 5 BauGB

Im Geltungsbereich befinden sich folgende in der Planzeichnung gekennzeichneten Altlastenverdachtsflächen:
- IGB_4788 "Tankstelle", Status Kontaminationsverdacht
- IGB_4726 "Kilian / Scheregruppe, Tankstelle", Status Kontaminationsverdacht

IV NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN gem. § 9 Abs. 6 BauGB
Nach § 39 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Rodungen in der Zeit vom 01. März bis zum 30.
September unzulässig. Sollten Rodungen / Rückschnitte, die über einen Formschnitt hinausgehen, zwischen
01. März und 30. September notwendig werden, ist durch vorherige Kontrolle sicherzustellen, dass keine
besetzten Fortpflanzungs- / Ruhestätten bzw. Nester vorhanden sind. Ggf. ist eine Befreiung gem. § 67
BNatSchG zu beantragen.

Das Wasserschutzgebiet C45 "St Ingbert" überlagert sich im Bereich der östlich festgesetzten Grünfläche und
des angrenzend festgesetzten Fuß- und Radwegs mit dem Geltungsbereich. Die entsprechende
Wasserschutzgebietsverordnung (Wasserschutzgebietsverordnung St. Ingbert vom 29.11.1991) wird
nachrichtlich übernommen. Die Vorgaben sind zu beachten. Dazu zählt insbesondere das Verbot der
Versickerung des von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen anfallenden Niederschlagswassers.

V FESTSETZUNG gem. § 9 Abs. 7 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches; siehe Planzeichnung.

VI HINWEISE

Die in den folgenden Hinweisen genannten Vorschriften, Normen, Unternehmensbezeichnungen, etc
entsprechend dem Zeitpunkt der Planaufstellung. Sofern relevant, sind ggf. zum Zeitpunkit der
Baugenehmigung Aktualisierungen einzuholen.
 Die Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung des angrenzend an den Geltungsbereich vorhandenen
Wasserschutzgebietes C30 "Saarbrücken / Scheidter Tal" sind zu beachten.

 Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom und der Vodafone Kabel
Deutschland GmbH. Auf den Schutz und den ungehinderten Zugang zu den Leitungen ist zu achten. Die
Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.

 Die Autobahn GmbH des Bundes weist auf Folgendes hin: Die Vorgaben des § 9 FStrG hinsichtlich
Anbauverbot und -beschränkung, Genehmigung, etc. sowie § 33 StVO sind zu beachten.

 Die Anzeigepflicht von Bodenfunden (§ 15 Abs. 1 SDSchG), das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 2 SDSchG)
sowie § 28 SDSchG (Ordnungswidrigkeiten) sind jeweils zu beachten.

 Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei der Errichtung baulicher Anlagen sowie Veränderungen der
Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung
zu schützen. Bei der Bauausführung sind die Anforderungen der DIN 18915 zum fachgerechten Umgang mit
dem Boden zu beachten.

Bearbeitet für die
Stadt St. Ingbert
Völklingen, im Februar 2024
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Mittelstadt St. Ingbert

BEBAUUNGSPLAN

Nr. 911c "An der Pulvermühle"

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB

LAGEPLAN

N

Quelle Kartengrundlage: Openstreetmap

Plangebiet

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Mittelstadt St. Ingbert hat am __.__.____ die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr 911c
"An der Pulvermühle" im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB beschlossen (§ 2 Abs. 1
BauGB).

Der Beschluss, den Bebauungsplan aufzustellen, wurde mit dem Hinweis auf Durchführung im
beschleunigten Verfahren am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Der Oberbürgermeister
St. Ingbert, den __.__.____

Beteiligungen

Der Rat der Mittelstadt St. Ingbert hat am __.__.____ den Vorentwurf des Bebauungsplans
beschlossen und die Begründung gebilligt.

Ort und Dauer der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde am
__.__.____ öffentlich bekannt gemacht. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung fand in der Zeit vom
__.__.____ bis zum __.__.____ statt.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom __.__.____ über
die frühzeitige Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB informiert und um Stellungnahme bis zum
__.__.____ gebeten.

Der Rat der Mittelstadt St. Ingbert hat am __.__.____ den Entwurf des Bebauungsplans beschlossen
und die Begründung gebilligt

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB wurden am __.__.____ ortsüblich
bekanntgemacht. Die Auslegung fand vom __.__.____ bis zum __.__.____ statt.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit
Schreiben vom __.__.____ um Stellungnahme bis zum __.__.____ gebeten.

Der Oberbürgermeister
St. Ingbert, den __.__.____

Abwägung und Mitteilung

Während der Auslegung gingen Anregungen ein, die vom Rat der Mittelstadt St. Ingbert am
__.__.____ geprüft wurden. Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen vorgebracht haben,
mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

Der Oberbürgermeister
St. Ingbert, den __.__.____

Satzungsbeschluss und Ausfertigung

Der Rat der Mittelstadt St. Ingbert hat in seiner öffentlichen Sitzung am __.__.____ den
Bebauungsplan Nr. 911c "An der Pulvermühle" als Satzung beschlossen und die hierzu erstellte
Begründung gebilligt.

Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

Der Oberbürgermeister
St. Ingbert, den __.__.____

Rechtskraft

Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser
Bekanntmachung tritt gem. § 10 Abs. 3 BauGB der Bebauungsplan  Nr. 911c "An der Pulvermühle in
Kraft.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB)
und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen hingewiesen worden.

Der Oberbürgermeister
St. Ingbert, den __.__.____

Bundesgesetze

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.
3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert
worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)
geändert worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598,
2716)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel
3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 geändert worden ist.

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023
(BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

Raumordnungsgesetz (ROG) Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl.
2023 I Nr. 88) geändert worden ist.

Landesgesetze

Bauordnung für das Saarland (LBO), in der Fassung vom 18. Februar 2004 (Amtsblatt S. 822),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Mai 2023 (Amtsbl. I S. 762).

Saarländisches Naturschutzgesetz (SNG) in der Fassung vom 05. April 2006 (Amtsblatt S. 726),
zuletzt geändert durch Artikel 162 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

Saarländisches Wassergesetz (SWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004
(Amtsblatt S. 1994), zuletzt geändert durch Artikel 173 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I
S. 2629).

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997
(Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Januar 2023 (Amtsbl. I S. 204).
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